
Kirchliches Arbeitsgericht 

 
für die Diözesen Limburg, Mainz, Speyer und Trier 

in Mainz 
 

     Verkündet laut Protokoll am 23.09.2021 

 

Aktenzeichen: KAG Mainz M 08/21 Sp 

 

U R T E I L 
 

In der Rechtsstreitigkeit mit den Beteiligten 
 

1.  MAV Pfarrei 
 

          -Klägerin- 
 
 

2.  Katholische Kirchengemeinde, 
          -Beklagte- 

 
 
 
hat das Kirchliche Arbeitsgericht in Mainz auf die mündliche Verhandlung 

vom 23.09.2021 durch den Richter Dr. S. als Vorsitzenden und die beisit-

zenden Richter K. und Dr. P. für Recht erkannt: 

 

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, die Klägerin 

für die Beiziehung der Rechtsanwälte M., F., in der Angelegenheit 

„Verhandlungen über den Abschluss einer Dienstvereinbarung zur 

Dienstplangestaltung, Arbeitszeit und Pausenregelung“ von erfor-

derlichen Beratungskosten in Höhe von 250,00 Euro zuzüglich 

Steuer pro Stunde freizustellen. Einen Anspruch auf Reisekosten 

steht den Rechtsanwälten nur zu, die ein im Bistum Speyer ge-

schäftsansässiger Rechtsanwalt erhalten würde. 

2. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen. 

3. Die Auslagen der Klägerin einschließlich der Auslagen wegen der 

Beauftragung ihrer Prozessbevollmächtigten trägt die Beklagte. 
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Tatbestand 

 

Die Parteien streiten um die Ersetzung der von der Dienstgeberin versagten 

Zustimmung zur Beiziehung von Rechtsanwälten als Sachverständige in 

der Angelegenheit „Verhandlungen über den Abschluss einer Dienstverein-

barung zur Dienstplangestaltung, Arbeitszeit und Pausenregelung“.  

Klägerin des vorliegenden Verfahrens ist die Mitarbeitervertretung von vier 

Kindergärten in der H.-Gemeinde K.. Die Klägerin hatte zunächst gegen die 

Beklagte ein Verfahren vor dem erkennenden Gericht angestrengt mit dem 

Aktenzeichen M 15/20 Sp. Darin begehrte die Klägerin die Feststellung, die 

nunmehr Gegenstand des zuletzt noch gestellten Antrages der Klägerin im 

vorliegenden Verfahren war. Diese Klage hat das erkennende Gericht mit 

einem am 21.04.2021 verkündeten Urteil abgewiesen mit der Begründung, 

die MAV hätte zunächst im Rahmen von § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Spiegelstrich 

MAVO die Zustimmung der Dienstgeberin zur Kostenübernahme einholen 

müssen, was unstreitig zum damaligen Verfahrensstand noch nicht gesche-

hen war. Die nunmehr beantragte Zustimmung hat die Beklagte verweigert 

im Wesentlichen mit der Begründung, die Klägerin könne sich an ein ver-

siertes Mitglied der DIAG-MAV wenden und falls dieses die Fragen der kla-

genden MAV nicht beantworten könne, könne sich die DIAG an den Rechts-

anwalt wenden, der diese schon bisher in einem langwierigen Verfahren 

zum Abschluss einer Musterdienstvereinbarung zur Dienstplangestaltung, 

Arbeitszeit und Pausenregelung vertreten hatte. 

 

Im vorliegenden Verfahren begehrt die MAV die nunmehr von der Beklagten 

versagte Zustimmung zur Beauftragung ihrer Rechtsanwälte zu ersetzen. 

Die Musterdienstvereinbarung sei für sie nicht bindend und sei vor allen 

Dingen lückenhaft, weil wesentliche unverzichtbare Bestandteile für eine 

entsprechende Dienstvereinbarung nicht darin enthalten seien. Die MAV 

hatte mit E-Mail vom 24.11.2020 bei dem auch von der Beklagten als sach-

kundig angesehenen DIAG-Mitglied O. angefragt, ob die DIAG derzeit ei-

gene juristische Beratungen zu einer Dienstvereinbarung durchführe. Das 
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DIAG-Mitglied O. teilte den Prozessbevollmächtigten der Klägerin mit, die 

DIAG werde fachkundig beraten von einem Rechtsanwalt, auf den man ge-

gebenenfalls zurückgreifen werde. 

Nach Auffassung der Klägerin sei die Musterdienstvereinbarung lückenhaft 

und für sie nicht bindend. Sie, die Klägerin, brauche sich aus finanziellen 

Gründen nicht auf die interne Hilfe durch die DIAG verweisen zu lassen, 

weil auch die DIAG ihrerseits für Hilfestellungen sich eines eigenen kosten-

pflichtigen Rechtsanwalts bediene und zudem die DIAG Speyer keine ei-

gene fachkundige Beratung durch eine juristisch versierte Person anbiete.  

Sie, die MAV, habe in ihrer Sitzung vom 21.04.2021 den ordnungsgemäßen 

Beschluss gefasst, das vorliegende Verfahren einzuleiten.  

Die Höhe des geltend gemachten Stundensatzes von 250,00 Euro sei orts-

üblich. 

 

Die Klägerin beantragt zuletzt,   

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie, die Klägerin, für 

die Beiziehung der Rechtsanwälte M., F., in der Angelegenheit „Ver-

handlungen über den Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Dienst-

plangestaltung, Arbeitszeit und Pausenregelung“ von erforderlichen 

Beratungskosten in Höhe von 250,00 Euro zuzüglich Steuer pro 

Stunde freizustellen. Einen Anspruch auf Reisekosten steht den 

Rechtsanwälten nur zu, die ein im Bistum Speyer geschäftsansässiger 

Rechtsanwalt erhalten würde. 

 
Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

 
Sie bestreite, dass die MAV einen ordnungsgemäßen Beschluss zur Durch-

führung des vorliegenden Verfahrens mit der Beauftragung der Prozessbe-

vollmächtigten durch die MAV gefasst habe.  

Sie, die Beklagte, habe in der Ablehnung der Beauftragung der Rechtsan-

wälte der klagenden MAV nicht rechtsmissbräuchlich gehandelt. Es sei von 

der Klägerin nicht dargetan, welche konkreten Probleme noch anstünden. 
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Das DIAG-Mitglied O. könne im Zusammenwirken mit einem von diesem 

eingeschalteten Fachanwalt für Arbeitsrecht der Klägerin wirksam Hilfestel-

lung leisten, was gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 MAVO Aufgabe der DIAG sei. Die 

Musterdienstvereinbarung sei auf mehreren Online-Veranstaltungen den 

einzelnen MAVen vorgestellt worden mit Fragemöglichkeiten für die MAV-

Mitglieder. Hiervon hätten auch viele MAV-Mitglieder Gebrauch gemacht. 

Die geltend gemachten Kosten seien überhöht. Auch stünde den Rechts-

anwälten kein Stundenhonorar zu, sondern allenfalls eine Beratungs- und 

Geschäftsgebühr entsprechend den Regelungen des RVG, da die MAV 

Verbraucher sei. 

 
Zur näheren Darstellung des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der von den Parteien zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anla-

gen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden 

Gericht waren, sowie auf den Inhalt der Verfahrensakte der Parteien 

M 15/20 Sp Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage ist mit dem zuletzt geltend gemachten Antrag zulässig und be-

gründet.  

 

Erteilt die Dienstgeberin keine Zustimmung zur Hinzuziehung von Rechts-

anwälten im Rahmen von § 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MAVO, so 

kann die MAV die versagte Zustimmung durch das Kirchliche Arbeitsgericht 

ersetzt verlangen. Zwar ist vorliegend das Rechtsbegehren der Klägerin 

nach seinem eindeutigen Wortlaut auf eine Feststellung gerichtet und nicht 

auf Ersetzung der versagten Zustimmung, also auf Abgabe einer Willenser-

klärung (vgl. § 54 KAGO). In der Sache zielt auch die begehrte Feststellung 

vorliegend auf eine gerichtliche Zustimmung zur versagten Zustimmung ab, 
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weil durch die Feststellung mit Rechtskraft gerichtlich geklärt wird, ob die 

klagende MAV zum derzeitigen Stadium ihre Prozessbevollmächtigten zur 

Beratung hinzuziehen kann.  

Der Antrag ist auch bestimmt genug im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. 

Mit dem Antrag ist dem Grunde nach gerichtlich entschieden, dass die MAV 

- mit Auslagenerstattung durch die Beklagte - zur Beratung in der einschlä-

gigen Materie ihre Prozessbevollmächtigten hinzuziehen kann. Der genaue 

Beratungsumfang steht höhenmäßig derzeit noch nicht endgültig fest, so 

dass diese Ungewissheit einer präziseren Antragsfassung entgegensteht. 

Das Gericht hat entsprechend dem Antrag der Klägerin im Tenor seiner 

Entscheidung jedoch nochmals rein deklaratorisch klargestellt, dass die Be-

ratung nur für „erforderliche“ Kosten bewilligt werden kann. Das gesetzliche 

Merkmal der Erforderlichkeit der Inanspruchnahme der Rechtsanwälte 

muss die MAV bei ihrem späteren bezifferten Antrag auf Freistellung von 

Kosten ggf. nachweisen, weil die Dienstgeberin nur in diesem Umfang zur 

Kostenübernahme verpflichtet ist. 

 

In der Sache ist das Rechtsbegehren der MAV auch begründet. 

 

Voraussetzung für eine Kostenübernahme durch die Beiziehung sachkun-

diger Personen ist gem. § 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MAVO, dass 

die Beziehung zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben notwendig ist. 

In ihrem entsprechenden Antrag an die Dienstgeberin hat die MAV insbe-

sondere darzulegen, zu welchem Gegenstand sie Auskünfte von einer 

sachkundigen Person begehrt und in welchem Zusammenhang dies mit ih-

ren mitarbeitervertretungsrechtlichen Rechten und Aufgaben steht. Die Ver-

mittlung von Kenntnissen durch eine sachkundige Person muss einen kon-

kreten Bezug zu einer aktuellen Aufgabe der MAV haben. Dies ist vorlie-

gend der Fall. Der MAV steht gem. § 37 Abs. 1 Nr. 1 MAVO ein eigenes 

Antragsrecht zu bezüglich Änderungen von Beginn und Ende der täglichen 

Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit 
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auf die einzelnen Wochentage. Darunter fällt auch der Abschluss einer be-

absichtigten Dienstvereinbarung, die Gegenstand des vorliegenden Verfah-

rens ist, weil eine entsprechende Dienstvereinbarung nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 

MAVO von den Dienststellenpartnern abgeschlossen werden kann.  

 

Voraussetzung für die Kostenübernahme ist zunächst ein ordnungsgemä-

ßer Beschluss der MAV (§ 14 Abs. 5 MAVO). Ein wirksamer Beschluss setzt 

voraus, dass er in einer Sitzung der MAV gefasst worden ist, zu der die 

Mitglieder der MAV rechtzeitig und unter Mitteilung der Tagesordnung ge-

laden worden sind. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die Klä-

gerin hat die Sitzungsniederschrift nebst Einladung durch die Vorsitzende 

als Anlagen K6 und K7 (Blatt 101 – 105 der Akte) zu ihrem Schriftsatz vom 

29.07.2021 zur Akte gereicht. Diese belegen das Vorliegen der vorgenann-

ten Voraussetzungen. Soweit die Beklagte die urkundlich belegten Vor-

gänge zuletzt nur pauschal mit Nichtwissen bestritten hat, ist ein solches 

Bestreiten nicht ausreichend. Nach § 14 Abs. 6 MAVO ist über die Sitzung 

der Mitarbeitervertretung eine Niederschrift zu fertigen, die im Einzelnen die 

wesentlichen Elemente der gesetzlichen Norm enthalten muss, was aus-

weislich der Sitzungsniederschrift vorliegend der Fall ist. Der Niederschrift 

über die Sitzung der MAV kommt ein hoher Beweiswert in Bezug auf die 

darin protokollierte Beschlussfassung der MAV zu (Thiel/Fuhrmann/Jüngst, 

Komm. zur MAVO, 7. Aufl., § 14, Rz 69). Dieser gesetzlich angeordnete 

Beweiswert ist im Rahmen von § 286 Abs. 1 ZPO zu würdigen. Wegen der 

besonderen Dokumentationsfunktion der Sitzungsniederschrift ist ein Be-

streiten des Arbeitgebers zur Beschlussfassung nur beachtlich, wenn sein 

Vorbringen den Beweiswert erschüttert, indem er durch konkreten Vortrag 

den Gegenbeweis für die Unwirksamkeit des Beschlusses führt. Dem wird 

der Vortrag der Beklagten nicht gerecht, weil die Beklagte auch im vorlie-

genden Verfahren lediglich pauschal das Vorliegen eines ordnungsgemä-

ßen Beschlusses bestritten hat. Dass zudem ein fehlerhafter Beschluss mit 

rückwirkender Heilungsmöglichkeit nachholbar ist, scheint die Beklagte bei 
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ihrem mehrfachen Bestreiten ohnehin außer Acht zu lassen. Dieses Bestrei-

ten hat die MAV durch ihren konkreten Sachvortrag im Schriftsatz vom 

29.07.2021 zu Fall gebracht.  

 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MAVO muss die Einschaltung 

einer sachkundigen Person für die ordnungsgemäße Erledigung von MAV-

Aufgaben im Einzelfall notwendig sein. Unter Berücksichtigung der Verhält-

nismäßigkeit, der Schwierigkeit der materiellen Sach- und Rechtsfragen ist 

von Fall zu Fall abzuwägen, was wirklich notwendig ist. Im Einzelfall ist zu 

prüfen, welche Qualität die Angelegenheit hat, in der sich die MAV beraten 

lassen will. Entscheidend ist, ob sich die MAV im Einzelfall die benötigten 

Kenntnisse an anderer Stelle preiswerter beschaffen kann, z. B. durch Fort-

bildungen, Internetrecherchen oder einrichtungsinterne Erkenntnisquellen. 

Die MAV muss vor Hinzuziehung eines externen Rechtsanwalts als Sach-

verständigen jedenfalls alle ihr zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen 

nutzen, um sich das notwendige Wissen anzueignen. Die Beauftragung ei-

nes kostenpflichtigen Sachverständigen ist nicht notwendig, wenn sich die 

MAV nicht zuvor bei dem Dienstgeber um die Klärung von offenen Fragen 

bemüht hat (BAG NZA 2006, 553).  

Aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung vom 23.09.2021 ist 

das erkennende Gericht davon überzeugt, dass vorliegend die Hinzuzie-

hung eines Sachverständigen für die MAV im Einzelfall notwendig ist. Fra-

gen der Dienstplangestaltung, die in einer Dienstvereinbarung in abstrakter 

Form festgelegt werden, sind per se eine schwierige und komplexe rechtli-

che Materie, mit der die einzelnen MAV-Mitglieder oftmals überfordert sind. 

Dies sieht im Übrigen die Beklagte auch nicht anders. Sie macht lediglich 

geltend, die MAV hätte sich vor der Hinzuziehung ihrer jetzigen Rechtsan-

wälte als Sachverständige dienststellenintern an die DIAG wenden können. 

Dieser Einwand der Beklagten ist im Grundsatz richtig. Es gehört gem. § 25 

Abs. 2 Nr. 2 MAVO zu den gesetzlichen Aufgaben der DIAG, die Mitarbei-

tervertretungen in Angelegenheiten des Mitarbeitervertretungsrechts zu be-



- 8 - 

raten. Von daher war das Vorgehen der klagenden MAV zu Beginn des Ver-

fahrens der Parteien M 15/20 Sp geradezu unverständlich. Dort hatte die 

MAV ohne jegliche eigenen Anstrengungen zu unternehmen – zumindest 

hat sie hierzu trotz Auflage durch das erkennende Gericht nichts Gegentei-

liges vorgetragen –, sofort ihre jetzigen Verfahrensbevollmächtigten einge-

schaltet ohne eigene Bemühungen mit der Beklagten oder ohne jegliche 

Kontaktaufnahme mit der DIAG. Dieses Versäumnis hat die klagende MAV 

im Laufe des vorliegenden Verfahrens jedoch nachgeholt. So hat sich die 

Klägerseite mit E-Mail vom 24.11.2020 an das DIAG-Mitglied O. gewendet 

und angefragt, ob die DIAG derzeit eigene juristische Beratungen zur 

Dienstvereinbarung und der Umgestaltung/Anwendung in den einzelnen 

KITAs durchführen könne. Herr O. hat auf diese Anfrage mit Mail vom 

09.12.2020 u. a. geantwortet, die mittlerweile vorliegende Musterdienstver-

einbarung sei das Ergebnis von Kompromissen. Bei künftig entstehenden 

Problematiken mit dem Text der Musterdienstvereinbarung werde die DIAG 

ihrerseits sich durch ihren bisher mit dem Text vertrauten Rechtsanwalt be-

raten lassen. Damit hat die DIAG – jedenfalls im damaligen Stadium – auch 

bekundet, dass ihr selbst die eigenen Rechtskenntnisse fehlen, um für eine 

entsprechende Dienstvereinbarung der klagenden MAV qualifizierten 

Rechtsrat im Rahmen von § 25 Abs. 2 Nr. 2 MAVO erteilen zu können. Zu-

dem muss mangels gegenteiligen Sachvortrags davon ausgegangen wer-

den, dass jedenfalls Herr O. seinerseits keine qualifizierte juristische Aus-

bildung durchlaufen hat, insbesondere kein Jurist mit staatlichem Abschluss 

ist. In dieser Situation war es der Klägerin des vorliegenden Verfahrens 

nicht zumutbar, unter Beachtung des Grundsatzes einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit sich der Hilfe der DIAG zu bedienen, weil diese ihrerseits 

hierfür einen freischaffenden kostenverursachenden Rechtsanwalt ein-

schalten müsste. Relevante Kostenaspekte stehen daher dem Rechtsbe-

gehren der Klägerin nicht entgegen.  Grundsätzlich ist es in einer derartigen 

Situation das Recht der örtlichen MAV eine eigene juristische Beratung 

durch einen Anwalt ihres Vertrauens zu erlangen. Ob im Einzelfall zu einem 
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bestimmten Rechtsanwalt das erforderliche Vertrauen besteht, muss die je-

weilige MAV für sich selbst entscheiden. Andernfalls würde im Ergebnis die 

DIAG und nicht die Klägerin entscheiden, welcher Rechtsanwalt die Inte-

ressen der Klägerin wahrnimmt.  

Die MAV ist vorliegend auch nicht an die zwischen der DIAG und dem Bis-

tum Speyer (langwierig) ausgehandelte „Musterdienstvereinbarung“ gebun-

den. Diese hat keinen Anspruch auf Verbindlichkeit für die einzelnen örtli-

chen MAVen. Sie ist lediglich eine gewichtige Arbeitsvorlage für den Ab-

schluss einer einrichtungsinternen eigenen einschlägigen Dienstvereinba-

rung. Wenngleich sich die örtlichen Dienststellenpartner mindestens in wei-

ten Bereichen auf eine solche auf beiderseitiger Augenhöhe ausgehandelte 

Musterdienstvereinbarung als maßgebliche Vorlage berufen können, so ist 

sie trotzdem für die örtliche MAV nicht unverhandelbar verbindlich. Letztere 

ist autonom, hat insbesondere die örtlichen Eigenheiten zu beachten und 

kann ggf. auch materiell zusätzliche oder andersartige Regelungen anstre-

ben.  

Soweit die Beklagte vorliegend rügt, die MAV habe auch im Vorfeld des 

vorliegenden Verfahrens keine konkreten Forderungen an die Beklagte ge-

stellt, so ist dies nach wie vor zutreffend. Die klagende MAV macht sich die 

ihr nach dem Gesetz obliegenden Aufgaben recht einfach, indem sie sich 

ohne eigene Anstrengungen sofort erhebliche Kosten auslösende anwaltli-

cher Hilfe bedient. Ein solches Verhalten hat vielfach die Unbegründetheit 

eines einschlägigen Begehrens des Streitfalles für die MAV zur Folge.        

Allerdings sind im Streitfalle gerade die Voraussetzungen für die konkrete 

Dienstvereinbarung objektiv derart rechtlich vielschichtig und kompliziert, 

dass schon nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass 

die MAV überhaupt im Stande ist, konkrete qualifizierte Forderungen in der 

Sache zutreffend formulieren zu können. Über solche würde dann mit größ-

ter Wahrscheinlichkeit auch nicht die Beklagte selbst befinden, sondern sie 

bedient sich der Hilfe der Juristen des Bistums, was ein erhebliches unzu-

mutbares Ungleichgewicht des Fachwissens zur Folge hätte. Nur deshalb 

erweist sich aufgrund der Besonderheit des vorliegenden Falles die Klage 
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für begründet. Letztlich benötigt die MAV vorliegend doch eine anwaltliche 

Hilfe, so dass Kostenaspekte bei einer jetzigen Klagestattgabe objektiv eher 

im Sinne der Beklagten sind. 

 

Dass ein Stundensatz von 250,00 Euro ortsüblich ist, hat die Kammer be-

reits durch Urteil vom 20.10.2020 – M 13/20 Sp entschieden. Auf die dorti-

gen Entscheidungsgründe wird hiermit Bezug genommen. Gleiches gilt für 

den Ersatz von Reisekosten in dem zuletzt noch von der Klägerin geltend 

gemachten Umfang. Die klagende MAV ist auch kein - wie die Beklagte das 

unter Hinweis auf den privaten Arbeitnehmer meint - „Verbraucher“ im Sinne 

von § 34 Abs. 1 Satz 3 RVG, weil Verbraucher gem. § 13 BGB nur „natürli-

che“ Personen sind im Rahmen ihres rechtsgeschäftlichen Handelns zu ei-

nem privaten Zweck (vgl. Prütting, Komm. zum BGB, 7. Aufl., § 13 Rz 9). 

Bei der MAV ist das offensichtlich nicht der Fall. 

 

Die Entscheidung über die Kostentragung im Prozessverfahren beruht auf 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 KAGO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Satz 2, 4. Spiegel-

strich MAVO. 

 

Die Revision gegen dieses Urteil konnte angesichts der gesetzlichen Krite-

rien von § 47 Abs. 2 KAGO nicht zugelassen werden.  

 

Auf die Möglichkeit der Einlegung einer Nichtzulassungsbeschwerde nach 

§ 48 KAGO wird hingewiesen. 

 

Ein Rechtsmittel ist gegen diese Entscheidung nicht gegeben. 

 


